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egeko Vertragsdatenbank – Die Vertragsabstimmung 

 

Um all Ihre Verträge korrekt in der egeko Vertragsdatenbank hinterlegen 
und Abbilden zu können, ist es wichtig zu wissen, welche Verträge 
Sie geschlossen haben. Hierfür benötigen wir die entsprechenden 
Beitrittserklärungen oder Verträge. Diese werden im Rahmen der  
Vertragsabstimmung analysiert und mit Ihnen abgestimmt, nutzen Sie  
für die Zusendung Ihrer Unterlagen gerne das folgende Postfach: 
 

 
E-Mail: va.lvm-himi@optadata.de  

 

 

Warum sind Beitrittserklärungen notwendig? 

Um Ihre Verträge korrekt zu hinterlegen sind die Angaben der Vertragspartner, der Leistungserbringergruppenschlüssel 
(LEGS bzw. AC/TK), Ihr IK (Institutionskennzeichen) sowie das Beitrittsdatum erforderlich.  

 

Was versteht man unter Einzelverträge? 

Einzelverträge sind Verträge die nur Sie mit der Krankenkasse abgeschlossen haben. Die vereinbarten Preise sowie der 
LEGS bzw. AC/TK gelten nur für Sie. Erkennbar ist dies daran, wenn Sie neben der Kasse als Vertragspartner eingetragen 
sind.  

 

 

Was versteht man unter Beitrittsverträgen? 

Beitrittsverträge sind Verträge die z. B. von Leistungsgemeinschaften oder Innungen abgeschlossen wurden, denen Sie 
beitreten können.  

 

Was passiert nach einer erfolgreichen Vertragsabstimmung? 

Sind alle Verträge vollständig mitgeteilt und korrekt hinterlegt, kann die Abstimmung beendet werden. Abschließend 
erhalten Sie die Zugangsdaten für die egeko Vertragsdatenbank. 

Schließen Sie künftig Verträge mit den Krankenkassen ab, leiten Sie diese gerne per E-Mail oder Fax an uns weiter, damit 
auch die Verträge entsprechend für Sie hinterlegt werden. Eine automatische Weiterleitung der Verträge durch die 
Krankenkassen bzw. Leistungsgemeinschaften erfolgt leider nicht. Nutzen Sie für die Zusendung gerne die folgenden 
Kontaktdaten: 

 

   
 

E-Mail: info.lvm-himi@optadata-gruppe.de   
Fax: 0201 3196 - 690 


